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▶▶ Gemeinnützigkeit
förderung des eSports stockt

| Die Parteien der GroKo hatten im Koalitionsvertrag die Förderung des 
elektronischen Sports (eSport) versprochen. Bislang war davon jedoch 
nichts zu spüren. Die Politik scheint nicht weiter interessiert. |

Die Regierungsparteien wollten sich vor allem für die Anerkennung der 
 Gemeinnützigkeit des eSports bemühen. Es sollte eine Gleichstellung mit 
anderen gemeinnützigen Sportarten erreicht werden. Die Umsetzung wurde 
aber offenbar auf die lange Bank geschoben.

Vereine müssen für die steuerlichen Erleichterungen des Gemeinnützig-
keitsrechts nicht auf eine Änderung der Abgabenordnung warten. Mit Hilfe  
geeigneter Satzungsregelungen können Vereine auch auf Grundlage klassi-
scher gemeinnütziger Zwecke die Gemeinnützigkeit erlangen.

▶▶ Gemeinnützigkeit
Gemeinnützigkeit: finanzamt darf nur die Satzung prüfen 

| Wenn das Finanzamt prüft, ob ein Verein gemeinnützig sein kann, darf es 
das nur anhand der Satzung tun. Das Finanzamt darf die Gemeinnützigkeit 
nicht mit dem Argument verweigern, die tatsächliche Geschäftsführung des 
Vereins verstoße gegen gemeinnützigkeitsrechtliche Vorschriften. Das hat 
das FG Baden-Württemberg klargestellt. |

Im konkreten Fall ging es um einen Verein, der im Verdacht stand, verfas-
sungsfeindliche islamistische Bestrebungen zu fördern. Das Finanzamt 
wollte ihm deshalb die Gemeinnützigkeit verweigern. Das FG sah das aber 
anders. Maßstab für die Prüfung nach § 60a AO ist nur die Satzung. Es ist 
nicht vorgesehen, dass das Finanzamt auch die tatsächliche Geschäftsfüh-
rung prüft. Diese Tatsachenermittlung bleibt dem Veranlagungsverfahren 
vorbehalten – also der Prüfung im Rahmen der Steuererklärung. 

Zwar würde es das Verfahren vereinfachen, wenn die Entscheidung über die 
Gemeinnützigkeit insgesamt – auch in materieller Hinsicht – in einem vorge-
schalteten Verfahren fiele. Allerdings würde die Prüfung der tatsächlichen 
Geschäftsführung das Verfahren deutlich verzögern; zudem eignet sich das 
instabile Merkmal der tatsächlichen Geschäftsführung nicht für eine Grund-
lagenfeststellung mit Wirkung für spätere Veranlagungszeiträume. Deshalb 
beschränkt sich § 60a AO zu Recht auf die Feststellung der formellen 
 Satzungsmäßigkeit und ist kein vollständiges Anerkennungsverfahren 
(FG Baden-Württemberg 5.3.18, 10 K 3622/18, Abruf-Nr. 202162).
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• Zu Praxiserfahrungen zum neuen Anerkennungsverfahren nach § 60a AO, SB 13, 228

tatsächliche 
Geschäftsführung  
ist für das finanzamt 
kein Prüfkriterium

iHr PLuS im netz
sb.iww.de 

Abruf-nr. 202162

ArCHiV
Ausgabe 12 | 2013 

Seite 228


